
Einkaufsbedingungen

Allgemeine Bedingungen für Aufträge

Diese Allgemeinen Bedingungen für Aufträge gelten für die 
STARLAB International GmbH.

1. Geltung

Die nachfolgenden Auftragsbedingungen gelten für alle mit 
uns nach dem 31. Dezember 2001 geschlossenen Kauf-, 
Werk- und Werklieferungsverträge und alle sonstigen von 
uns erteilte Aufträge (im folgenden: „Aufträge“), bei denen 
wir als Käufer / Auftraggeber auftreten. Sie gelten auch für 
zukünftige Aufträge, auch wenn nicht ausdrücklich auf unse-
re Auftragsbedingungen Bezug genommen worden ist. Unse-
re Auftragsbedingungen gelten nur insoweit nicht, als zwi-
schen dem Verkäufer / Werkunternehmer / Auftragnehmer 
(im folgenden: „Lieferant“) und uns individualvertraglich ab-
weichende Bestimmungen vereinbart wurden. Für Verträge, 
die wir als Käufer / Auftraggeber bis zum 31. Dezember 2001 
abschließen gelten unsere Bedingungen in der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung fort. Verkaufs- oder andere Ge-
schäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht Vertrags-
inhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen.
Nehmen wir die Lieferung / Leistung ohne ausdrücklichen 
Widerspruch gegen die Geltung der Geschäftsbedingungen 
des Lieferanten entgegen, so kann hieraus in keinem Fall ab-
geleitet werden, wir hätten die Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten angenommen.
Sollte eine der Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, berührt dies die Geltung der 
Auftragsbedingungen im übrigen nicht. Es gilt statt dessen 
die gesetzliche Regelung. In keinem Fall wird die betreffende 
Bestimmung durch Geschäftsbedingungen des Lieferanten 
ersetzt.

2. Salvatorische Vertragsklausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des zwischen uns 
und dem Lieferanten geschlossenen Vertrages aus Gründen, 
die nicht auf dem Gesetz der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen beruhen, unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unbe-
rührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt mit 
Rückwirkung diejenige wirksame, die dem von beiden Partei-
en bei Abschluss des Vertrages gewollten Zweck am nächs-
ten kommt. Entsprechendes gilt bei einer Lücke im Vertrag.

3. Aufträge

Unsere Bestellungen sind nur verbindlich, wenn der Lieferant 
sie in allen Teilen ohne Änderungen annimmt. Nimmt der Lie-
ferant unsere Bestellung nicht innerhalb von 12 Kalenderta-
gen nach Zugang schriftlich an, so sind wir zum Widerruf be-
rechtigt. Wir sind berechtigt, auch nach Vertragsschluss 
Änderungen des Liefergegenstandes zu verlangen. Der Ver-
trag ist entsprechend zu ändern, soweit die Änderungen für 
den Lieferanten zumutbar sind. Bei dieser Vertragsänderung 
sind die Auswirkungen für beide Parteien, insbesondere hin-
sichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermi-
ne, separat zu vereinbaren. Soweit im Auftrag INCOTERMS 
verwendet werden, gelten die INCOTERMS 2010.

4. Lieferung

Lieferfristen und -termine sind verbindlich. Maßgeblich ist 
der Wareneingang bei uns bzw. an der von uns bestimmten 
Anlieferungsstelle. Bei drohender Lieferverzögerung ist uns 
unverzüglich Nachricht zu geben. Die sich aus einer zu erwar-
tenden Lieferverzögerung ergebenden Rechte unsererseits 
bleiben durch eine solche Nachricht unberührt. Bei Liefer-
verzug sind wir unbeschadet unser sonstigen gesetzlichen 
Ansprüche berechtigt, nach unserer Wahl Erfüllung sowie 
Ersatz des Verzugschadens zu verlangen oder nach Ablauf 
einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist uns die 
Leistung von dritter Seite zu beschaffen und von dem Liefe-
ranten Ersatz der uns entstandenen Mehrkosten zu verlan-
gen. Der Lieferant kann sich nur dann darauf berufen, dass er 
die für die Lieferung erforderlichen Unterlagen von uns nicht 
oder nicht rechtzeitig erhalten habe, wenn er die Unterlagen 
schriftlich angemahnt und nicht innerhalb angemessener 
Frist erhalten hat. Nach unserer Wahl ist der Lieferant bei 
Lieferverzug verpflichtet, anstelle des uns konkret entstan-
denen Schadens eine Pauschale in Höhe von 10 % des Auf-
tragswertes der vom Verzug betroffenen Ware zu zahlen. 
Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, uns nachzuweisen, 
dass uns kein Schaden entstanden ist oder der tatsächlich 
entstandene Schaden geringer ist. Der Lieferant ist zu Teil-
lieferungen oder Teilleistungen nur berechtigt, wenn dies im 
Auftrag oder später nach Erteilung des Auftrages ausdrück-
lich schriftlich mit uns vereinbart worden ist. Bei chargenab-
hängigen Gütern müssen Teillieferungen aus einer Charge 
stammen und entsprechend gekennzeichnet sein.
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Die Lieferung erfolgt, falls nichts anderes vereinbart, franko 
unserem Lager. Bis zum Eingang der Ware trägt der Lieferant 
alle Gefahren, einschließlich der Transportgefahr. Transport-
versicherungen dürfen auf unsere Kosten nur mit unserer 
ausdrücklichen Genehmigung abgeschlossen werden. Der 
Lieferant hat ggf. uns als Begünstigten zu nennen.
Der Lieferant hat unter Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften und Richtlinien die für die Ware am besten geeigne-
ten Verpackungen zu verwenden. Verpackung ist uns grund-
sätzlich kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ist eine 
Verpackungsvergütung vereinbart, kann Verpackung nur zum 
nachweisbaren Selbstkostenpreis berechnet werden. Ver-
kaufsverpackungen sind durch den Lieferanten mit dem Grü-
nen Punkt zu versehen. Der Lieferant hat die Verpackung auf 
unser Verlangen für uns kostenfrei abzuholen und zu entsor-
gen.
Die Entsorgungskosten für Verpackungsmaterial hat der Lie-
ferant zu tragen. Dies gilt auch, wenn wir das Verpackungs-
material entsorgen. Der Lieferant haftet für die Einhaltung 
von Transportvorgaben während der gesamten Lieferung. 
Dies gilt insbesondere für die lückenlose Einhaltung einer 
Tiefkühlkette.
Der Lieferschein und die Verpackung müssen jeweils eine 
eindeutige Klassifizierung der gelieferten Ware ermöglichen. 
Der Lieferschein hat, zusätzlich zu den üblichen Lieferanga-
ben, zur Rückverfolgbarkeit unsere Auftragsnummern, die 
jeweiligen Teilenummern, Seriennummern und Chargenken-
nungen zu enthalten. Wir sind nicht verpflichtet, eine Liefe-
rung anzunehmen, wenn die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht gegeben sind.

5. Preise und Zahlung

Der zwischen uns und dem Lieferanten vereinbarte Preis ist 
ein Komplett-Festpreis, mit dem alle dem Lieferanten ent-
stehenden Kosten, die nicht von dem Lieferanten selbst zu 
tragen sind, abgeglichen sind. Nicht im Preis enthalten ist die 
jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer. Rechnungen haben 
unsere Auftragsnummer, die Lieferscheinnummer und die 
Anlieferungsstelle auszuweisen. Zahlungs- und Skontofris-
ten laufen jeweils ab Eingang der entsprechenden Rechnung 
bei uns, frühestens jedoch ab dem Tag des Wareneingangs. 
Rechnungen, die nicht die vorstehenden Angaben und /oder 
falsche Rechnungsbeträge enthalten, gelten erst nach Zu-
gang einer korrigierten Rechnung als bei uns eingegangen. 
Die Abtretung von Ansprüchen des Lieferanten aus dem Auf-
trag an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung unzulässig.

6. Mängelrügen und Gewährleistung

Wir werden gelieferte Ware innerhalb angemessener Frist 
auf Quantität und Qualität kontrollieren. Bei ordnungsgemä-
ßer Untersuchung erkennbare Mängel können bis zum Ablauf 
von 14 Werktagen seit Wareneingang gerügt werden, soweit 
nicht Beschaffenheit oder Art der Ware eine längere Prü-
fungsfrist erfordern. Verdeckte, auch bei ordnungsgemäßer 

Untersuchung nicht erkennbare Mängel werden wir unver-
züglich nach Entdeckung rügen. Die vorstehenden Bestim-
mungen über Untersuchung und Mängelrüge gelten nur für 
Waren, die aufgrund von Kaufverträgen oder Werklieferungs-
verträgen über nach Anzahl, Maß oder Gewicht bestimmte 
Sachen geliefert wurden.
Nimmt bei einem Werkvertrag der Lieferant die von uns ge-
wünschte Nacherfüllung / Nachbesserung innerhalb einer 
von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht vor, so sind wir 
berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten selbst zu treffen oder von uns beauf-
tragten geeigneten Dritten treffen zu lassen.
In dringenden Fällen, insbesondere wenn aufgrund der man-
gelhaften Lieferung / Leistung Schäden drohen und die Nach-
besserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferanten nicht 
abgewartet werden kann, ohne dass sich die Gefahr des Ein-
tritts des Schadens erhöht, können wir auch ohne vorherige 
Fristsetzung nach Abstimmung mit dem Lieferanten die 
Nachbesserung selbst vornehmen oder durch einen geeigne-
ten Dritten ausführen lassen. Wenn die Abstimmung nicht 
möglich ist, können wir die Nachbesserung auch ohne vor-
herige Abstimmung mit dem Lieferanten vornehmen oder 
durch Dritte ausführen lassen. Die Kosten der Nachbesse-
rung hat in jedem Falle der Lieferant zu tragen.
Kleinere Mängel können wir, ohne dass die vorgenannten Vo-
raussetzungen erfüllt sein müssen in Erfüllung unserer Scha-
densminderungspflicht nach vorheriger Abstimmung mit 
dem Lieferanten selbst beseitigen. Die dadurch entstehen-
den Kosten hat der Lieferant zu tragen.
In allen Fällen, in denen wir die Nachbesserung selbst vor-
nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen oder uns von 
Dritten Ersatz beschaffen, bleibt hiervon die Gewährleis-
tungspflicht des Lieferanten unberührt. Die Rücksendung 
mangelhafter Leistungen / Lieferungen erfolgt auf Kosten 
und Gefahr des Lieferanten. Die Gewährleistungszeit beträgt 
3 Jahre, sofern nicht die gesetzliche Verjährungsfrist im Ein-
zelfall länger ist. Sie beginnt bei Kaufverträgen und Werklie-
ferungsverträgen über nach Anzahl, Maß und / oder Gewicht 
bestimmte Sachen mit der Übergabe des Liefergegenstandes 
an uns bzw. an den von uns benannten Dritten an der von uns 
bestimmten Anlieferungsstelle.
Bei Werkverträgen über nicht nach Anzahl, Maß und / oder 
Gewicht bestimmte Sachen beginnt die Gewährleistungszeit 
mit dem Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen Abnah-
meerklärung genannt wird. Eine Ausnahme besteht bei 
Werkverträgen für nicht körperliche Werke (individuelle Soft-
ware, Gutachten pp.). Hier gilt für den Beginn der Verjährung 
die gesetzliche Regelung.
Die Gewährleistungszeit für Ersatzteile, die zugleich mit der 
Hauptsache bestellt und im Vertrag als Ersatzteile bezeich-
net sind, beginnt bei ordnungsgemäßer Lagerung der Ersatz-
teile mit Inbetriebnahme der Ersatzteile. Sie endet spätes-
tens 3 Jahre nach Abnahme der Hauptsache bzw. nach 
Eingang der Ersatzteile, sofern diese nicht zusammen mit der 
Hauptsache geliefert worden sind. Für nachgebesserte oder 
neugelieferte Teile beginnt die Gewährleistungszeit mit der 
Beendigung der Nachbesserung bzw. Neulieferung oder, 
wenn eine Abnahme der nachgebesserten oder neu geliefer-
ten Teile zu erfolgen hat, mit der Abnahme neu zu laufen. Der 
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Lieferant hat die Abnahme gegebenenfalls bei uns schriftlich 
zu beantragen.
Untersucht der Lieferant mit unserem Einverständnis die Lie-
ferung / Leistung auf das Vorhandensein eines Mangels oder 
beseitigt den Mangel, so ist die Verjährung der Gewährleis-
tungsansprüche gehemmt, bis der Lieferant uns das Ergeb-
nis der Prüfung mitteilt oder uns gegenüber den Mangel für 
beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der Mangelbeseitigung 
verweigert.

7. Auftragsfertigung

Alle im Zusammenhang mit Aufträgen von uns an den Liefe-
ranten überlassenen Gegenstände, insbesondere Zeichnun-
gen, Berechnungen, Entwürfe, Modelle, Formen und / oder 
Werkzeuge, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen nur verviel-
fältigt werden, soweit dies für die Auftragsdurchführung er-
forderlich ist; solche Vervielfältigungen gehen ebenfalls mit 
deren Fertigstellung in unser Eigentum über. Alle in unserem 
Eigentum stehende Gegenstände dürfen von dem Lieferan-
ten nur zur Durchführung unseres Auftrages verwendet wer-
den und sind nach Aufforderung zurückzugeben bzw. nach 
unserer schriftlichen Freigabe, für uns kostenneutral, nach-
weislich zu entsorgen. Gegenstände, die zur Erfüllung unse-
res Auftrages gefertigt und gesondert berechnet werden, 
gehen nach der Fertigung in unser Eigentum über. Sie dürfen 
von dem Lieferanten nur zur Durchführung unseres Auftrages 
verwendet werden und sind nach dessen Abwicklung zu-
rückzugeben bzw. nach unserer schriftlichen Freigabe, für 
uns kostenneutral, nachweislich zu entsorgen.
Gegenstände, die zur Erfüllung unseres Auftrages gefertigt 
und gesondert berechnet werden, gehen nach der Fertigung 
in unser Eigentum über. Sie dürfen von dem Lieferanten nur 
zur Durchführung unseres Auftrages verwendet werden und 
sind nach dessen Abwicklung zurückzugeben bzw. nach un-
serer schriftlichen Freigabe für uns kostenneutral und nach-
weislich zu entsorgen. Bei Werkverträgen und Werkliefe-
rungsverträgen stellen die Entgegennahme von Ware und 
deren Probebetrieb oder der Zeitablauf keine Abnahme der 
Ware dar. Eine Abnahme im Rechtssinne liegt nur vor, wenn 
eine ausdrückliche Abnahmeerklärung durch uns erfolgt.
Ein Prüfungsrecht steht uns innerhalb von vier Wochen nach 
Lieferung zu, soweit nicht Beschaffenheit oder Art der Ware 
eine Prüfung in diesem Zeitraum unmöglich machen. Bei al-
len Druckaufträgen ist uns ein Korrekturabzug zur Druckge-
nehmigung vor Beginn der Fertigung vorzulegen. Der Name 
des
Lieferanten / der Druckerei darf auf Drucksachen nur mit un-
serer ausdrücklichen vorherigen Genehmigung angegeben 
werden.

8. Produkthaftung

Werden wir wegen eines Fehlers der gelieferten Ware oder 
eines daraus resultierenden Fehlers des aus der gelieferten 
Ware hergestellten Produkts aufgrund von Produkt- oder 
Produzentenhaftung in Anspruch genommen, so hat uns der 
Lieferant von der aus dem Fehler resultierenden Haftung 

freizustellen und uns unseren gesamten damit im Zusam-
menhang stehenden Schaden zu ersetzen. Zu dem uns zu er-
setzenden Schaden gehört auch reiner Vermögensschaden.
Die Bruttokosten der bei der Schadensbearbeitung und / 
oder -abwicklung, der Organisation und / oder Durchführung 
von Rückrufaktionen und/oder der Abwehr von Ansprüchen 
von uns eingesetzten Mitarbeiter sind angemessen zu pau-
schalieren und uns vom Lieferanten in Höhe des dem Scha-
densfall zuzuordnenden Anteils pro Mitarbeiter zu ersetzen. 
Dies gilt entsprechend für die uns für unsere Organe entste-
henden diesbezüglichen Kosten.
Im Falle von Produkt- oder Produzentenhaftung hat der Lie-
ferant auch den Liefergegenstand selbst fehlerfrei zu erset-
zen. Wir sind berechtigt, fehlerhafte Ware dem Lieferanten 
zurückzugeben. Dies gilt auch für solche Ware, die unsere 
Kunden aufgrund von Rückrufaktionen an uns zurückgege-
ben haben.
Hätten wir den Mangel feststellen und / oder schadensab-
wendende Maßnahmen unternehmen müssen, ist uns im 
Verhältnis zu dem Lieferanten nur Vorsatz und/oder grobe 
Fahrlässigkeit unserer Organe, leitenden Mitarbeiter oder Er-
füllungsgehilfen anzurechnen. Soweit wir uns wegen eines 
Fehlers der gelieferten Ware zum Rückruf, auch zum vorsorg-
lichen Rückruf, der gelieferten Waren bzw. des aus der ge-
lieferten Ware hergestellten Produktes entschließen, hat der 
Lieferant uns angemessene Unterstützung und Hilfe zu ge-
währen und uns insbesondere alle für die möglichst kosten-
günstige Durchführung von Rückrufaktionen notwendigen 
Informationen in angemessen aufbereiteter Form zur Verfü-
gung zu stellen. Der Lieferant ist verpflichtet, uns die mit der-
artigen, auch vorsorglichen, Rückrufaktionen in Zusammen-
hang stehenden Kosten entsprechend den vorstehenden 
Regeln zu ersetzen. Der Lieferant verzichtet darauf, im Zu-
sammenhang mit Produkt oder Produzentenhaftung Re-
gressansprüche gegen uns geltend zu machen. Dies gilt nicht 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie fahrlässiger 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten unsererseits oder 
durch unsere Organe, leitenden Angestellten oder Erfül-
lungsgehilfen. Der Lieferant ist verpflichtet, die jeweils für 
die ordnungsgemäße Verwendung und / oder Inbetriebnah-
me der Ware notwendigen, geltenden Sicherheitsdatenblät-
ter unaufgefordert spätestens mit der Lieferung zu überge-
ben. Er stellt uns von allen Regressforderungen Dritter für 
den Fall frei, dass uns die Sicherheitsdatenblätter nicht oder 
verspätet geliefert wurden.

9. Rücktrittsrecht

Wird die Ware nach Erteilung des Auftrages aufgrund von 
Presseberichten und / oder Veröffentlichungen über Um-
stände, die die Fehlerhaftigkeit oder den Verdacht der Feh-
lerhaftigkeit der an uns gelieferten Ware oder der von dem 
Lieferanten hergestellten Ware gleicher Art begründen, un-
verkäuflich, so sind wir berechtigt, von dem Auftrag zurück-
zutreten und bereits ausgelieferte Ware auf Kosten und Ge-
fahr des Lieferanten zurückzugeben.
Nach unserer Wahl erfolgt die Rückgabe gegen Gutschrift 
oder Erstattung des gezahlten Preises. Unsere Mängelge-
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währleistungsansprüche bleiben von vorstehendem Rück-
trittsrecht unberührt.

10. Schadensersatzansprüche des Lieferanten

Schadensersatzansprüche des Lieferanten, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, sind nur für leichte Fahrlässigkeit ausge-
schlossen. Der Ausschluss unserer Haftung für leichte Fahr-
lässigkeit greift nicht, sofern durch unsere leichte 
Fahrlässigkeit Leben, Körper oder Gesundheit verletzt wer-
den. In Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist der Schadensersatz auf den Ersatz des 
bei Vertragsschluß oder bei Begehung der Pflichtwidrigkeit 
vor hersehbaren, typischen Schadens beschränkt. Die vor-
stehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gel-
ten auch für unsere Haftung aus Delikt, soweit sie mit unse-
rer vertraglichen Haftung konkurriert. Die 
Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für 
unsere Haftung für unsere Organe, Mitarbeiter oder Erfül-
lungsgehilfen sowie deren etwaige persönliche Haftung.

11. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Lieferant ist nur zur Aufrechnung oder zur Geltendma-
chung von Zurückbehaltungsrechten befugt, wenn der Ge-
genanspruch entweder unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt ist. Zurückbehaltungsrechte des Lieferanten können 
nur auf Ansprüche gestützt werden, die auf demselben Auf-
trag beruhen.

12. Schutzrechte

Der Lieferant garantiert und sichert uns zu, dass sämtliche 
Lieferungen frei von Rechten Dritter sind und durch Lieferun-
gen und Benutzung der Liefergegenstände keine Schutzrech-
te Dritter verletzt werden, wie z.B. Patente, Lizenzen, Mar-
ken, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, 
Vertriebsbindungen und Urheberrechte. Werden Ansprüche 
eines Dritten gegen uns auf die Verletzung solcher Rechte 
durch die Ware oder deren Vertrieb gestützt, ist der Lieferant 
zur Abwehr solcher Ansprüche verpflichtet.
Der Lieferant stellt uns und unsere Kunden von Ansprüchen 
Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und trägt 
auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang entste-
hen.
Wir sind berechtigt, auf seine Kosten die Genehmigung zur 
Benutzung der betreffenden Liefergegenstände und Leistun-
gen vom Berechtigten zu bewirken. Weitergehende Scha-
densersatzansprüche unsererseits bleiben unberührt.

13. Geheimhaltungsgebot

Jede Partei verpflichtet sich, Informationen über das techni-
sche und kommerzielle Wissen der jeweils anderen Partei, 
welche ihr im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt wer-

den, streng geheim zu halten und nur für die vertraglich vor-
gesehenen Zwecke zu verwenden. Diese Verpflichtung gilt 
für die Dauer der Geschäftsbeziehung und für einen Zeitraum 
von 5 Jahren nach ihrer Beendigung. Sie bezieht sich nicht 
auf öffentlich bekanntes Wissen, welches ohne Verletzung 
dieser Geheimhaltungsverpflichtung bekannt geworden ist, 
und nicht auf Informationen, welche zum Zeitpunkt ihrer Be-
kanntgabe an einen Vertragspartner bereits rechtmäßig zu 
dessen betriebsinternen Stand der Technik gehören.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und 
im Zusammenhang mit dem jeweiligen Auftrag ist unser Sitz, 
soweit der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermö-
gen ist. Wir sind berechtigt, den Lieferanten auch an seinem 
Sitz zu verklagen.
Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das materielle 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des 
UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf und 
anderen vereinheitlichten Rechts.
 www.starlabgroup.com/purchase

Geschättsführer:
Klaus Ambos
Amtsgericht:
Hamburg HRB 122020
Ust.-Id.-Nr.: DE 214 891 717
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